
Trägerverein Werkstatt für psychisch
Kranke im Landkreis Heidenheim e.V.
Neuffenstraße 5
89518 Heidenheim[1]

Zertifikatslaufzeit: [20]  24.04.2022 - 23.04.2027
Reg.nummer: [21]  QC-AZAV-Z-23/001-001

Schwäbisch Gmünd, 24.04.2022 [24]

Geschäftsführung [25][26]

Änderung am 03.04.2024 betrifft die Ordnungsnummer [19] [22] [24]. 
Das Zertifikat hat eine Anlage. Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit der zugehörigen Anlage (gleiche Reg.nummer) gültig. 
Die Anlage umfasst insgesamt eine Seite [5][27]. Ordnungsnummern [N] gemäß Empfehlungen des Beirats. 
Das Zertifikat bleibt Eigentum von QUACERT und muss auf Verlangen zurückgegeben werden.

QUACERT
Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagement-Systemen mbH
Eutighofer Straße 137
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 - 71 71 - 99 79 16 40
Fax.: +49 - 71 71 - 99 79 16 99
www.quacert.de [3]

Z E R T I F I K A T

Zugelassen durch QUACERT Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagement-Systemen mbH - von der DAkkS - Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Das Zulassungsaudit vor Ort fand am 19.04.2023 statt.

AZAV - Träger

ist

zugelassener Träger nach dem Recht 
der Arbeitsförderung

für den Fachbereich:

- Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem 
  Siebten Abschnitt des Dritten Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. [19]



 

Anlage zum AZAV Trägerzertifikat QC-AZAV-Z-23/001-001 [5][21] 
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Die Anlage umfasst insgesamt eine Seite und ist nur in Verbindung mit dem Zertifikats-Deckblatt gültig. [27] 
Die Zulasssung als AZAV-Träger gilt für die nachfolgend aufgelisteten Schulungsstätten und Fachbereiche. [19] 
 

Nr. PLZ, Ort, Straße, Nr. Fachbereiche am Standortx Verwaltung 

1 2 3 4 5 6 Ja Nein 

01 89518 Heidenheim, Neuffenstraße 5 (Zentrale)         

02 89518 Heidenheim, Bergstraße 8         

          
 

 
x Nummernzuordnung zu den Fachbereichen: 

1. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  4. Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung  

2. ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung in 
versicherungspflichtige Beschäftigung  

5. Transferleistungen nach den §§ 110 und 111 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch 

3. Maßnahmen der Berufswahl und Berufsausbildung  6. Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 

 

  

 

 Änderung am 03.04.2024 betrifft Ordnungsnummer(n) [19] [22].  
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